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Herzliche Glückwünsche zur Konfirmation 
 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,  
am kommenden Samstag feiert ihr eure Konfirmation. Mit der 
Konfirmation bestätigt ihr persönlich eure Taufe und bringt auf 
diese Weise ein bewusstes Ja zum christlichen Glauben und zur 
Kirchenzugehörigkeit zum Ausdruck. Damit tretet ihr zugleich 
in das kirchliche Erwachsenenleben ein.  
 

Zu diesem besonderen Anlass gratuliere ich euch im Namen 
der Gemeinde sehr herzlich und wünsche euch und euren Fa-
milien einen schönen Festtag. 
 

Euer Alexander Schönemann, Bürgermeister 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Gemeinde 

Bernau im Schwarzwald 
 

2. Satzung 

zur Änderung der Friedhofssatzung 

vom 01.05.2026 
 

Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 
49 Abs 3 Nr. 2 des Gesetzes über das Friedhofs- und Leichen-
wesen (Bestattungsgesetz) in Verbindung mit §§ 4 und 11 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie den 
§§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Bernau im 
Schwarzwald am 30.03.2026 die nachstehende Satzung zur Än-
derung der Friedhofssatzung beschlossen: 
 

§ 1 

§ 8 der Friedhofssatzung wird wie folgt geändert: 

§ 8 

Ruhezeit 
 

(1) Die Ruhezeit der Leichen beträgt 20 Jahre, bei Kindern, die 
vor Vollendung des 10. Lebensjahres verstorben sind, 15 
Jahre. Soweit Grabstätten für Leichen bis zum Inkrafttreten 
dieser Änderungssatzung bereits erworben sind, gelten an-
stelle dieser Satzung die Ruhezeiten nach der Friedhofssat-
zung von 2022 (25 Jahre), es sei denn, die/der Nutzungsbe-
rechtigte beantragt und stimmt einer Verkürzung der bis-
herigen Ruhezeit zu. 

(2) Die Ruhezeit der Aschen beträgt 15 Jahre. Soweit Grabstät-
ten für Urnen bis zum Inkrafttreten dieser Änderungs-

satzung bereits erworben sind, gelten anstelle dieser Sat-
zung die Ruhezeiten nach der Friedhofssatzung von 2011 
(25 Jahre), es sei denn, die/der Nutzungsberechtigte bean-
tragt und stimmt einer Verkürzung der bisherigen Ruhezeit 
zu. 

 

§ 2 

§ 10 Abs. 2 der Friedhofssatzung wird wie folgt geändert: 

§ 10 

Allgemeines 
 

(2) Auf dem Friedhof werden folgende Arten von Grabstätten 
zur Verfügung gestellt: 
1. Einzelgräber für Erwachsene und Kinder 
2. Doppelgräber 
3. Urnengräber 
4. Urnenstelen 
5. Baumgräber 
6. Grabfeld für anonyme Urnenbeisetzungen 
 

§ 3 

§ 13 der Friedhofssatzung wird wie folgt geändert: 

§ 13 
 

Urnengräber, Urnenstelen, Baumgräber und Grabfeld für 

anonyme Urnenbeisetzungen 
 

(1) Urnengräber sind Aschengrabstätten als Urnenstätten in 
Grabfeldern oder Stelen die ausschließlich der Beisetzung 
von Aschen Verstorbener dienen. 

(2) In einem Urnengrab können mehrere Urnen beigesetzt 
werden, sofern die Ruhezeit der vorher beigesetzten Urne 
nicht überschritten wird, ggf. ist das Nutzungsrecht zu ver-
längern. 

(3) Die Anzahl der Urnen die beigesetzt werden können richtet 
sich nach der Größe der Aschengrabstätte; zulässig sind 
maximal 4 Urnen. Was ist mit Doppelgräbern? 

(4) Soweit sich aus der Friedhofssatzung nichts anderes ergibt, 
gelten die Vorschriften für Einzel- und Doppelgräber ent-
sprechend auch für Urnengrabstätten. 

(5) Für die Urnenstelen werden einheitliche Abdeckplatten 
vorgeschrieben. Diese werden von der Gemeinde gestellt. 
Die Beschriftung soll durch Gravur erfolgen. Bei der Aus-
wahl der Schrift ist darauf zu achten, dass Größe und Farbe 
des Schrifttyps ein würdiges Gesamtbild geben. Um ein ein-
heitliches Gesamtbild der Anlage zu erreichen werden Ge-
staltung und Pflege dieser Grabanlage von der Gemeinde 
übernommen. Blumen- und Kranzspenden können nieder-
gelegt werden. Sie sind spätestens einen Monat nach der  
Urnenbeisetzung durch den Nutzungsberechtigten zu ent-
fernen
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(6) Baumgräber sind Grabstätten für Urnenbeisetzungen, auf 
denen das Einbringen der Urnen unter einer Rasendecke in 
unmittelbarer Nähe eines Baumes erfolgt. Die Aschereste 
sind ausschließlich in einer ökologisch abbaubaren Urne 
aufzubewahren. Durch die Gemeinde wird für die Baumbe-
stattung eine Vorrichtung zur Aufnahme eines einfachen 
Namensschilds bereitgestellt. Die blanken Namensschilder 
werden von der Gemeinde beschafft. Die Beschriftung 
(Gravur) des Namensschildes erfolgt auf Veranlassung und 
in Verantwortung des Nutzungsberechtigten durch einen 
von diesem beauftragten Graveur. Bei der Auswahl der 
Schrift ist darauf zu achten, dass Größe und Farbe des 
Schrifttyps ein würdiges Gesamtbild geben. Es besteht kein 
Anspruch auf einen bestimmten Grabplatz.  
An oder auf der für die Baumbestattungen vorgesehenen 
von der Gemeinde bereitgestellten Standfläche sowie auf 
dem jeweiligen Urnengrab dürfen Nutzungsberechtigte o-
der Angehörige zur würdigen Erinnerung kurzzeitig Grab-
schmuck ablegen. Auf der bereitgestellten Standfläche dür-
fen ausschließlich Blumen (frisch oder künstlich) sowie 
Grablichter und Kerzen abgelegt werden. Auf dem jeweili-
gen Urnengrab ist das Ablegen von Grabschmuck nur nach 
erfolgter Beisetzung zulässig; hier dürfen auch Gestecke 
und Kränze niedergelegt werden. Grabschmuck im Sinne 
dieser Vorschrift sind insbesondere frische oder künstliche 
Blumen, Gestecke, Kränze, einzelne Pflanzgefäße sowie 
Grablichter und Kerzen. Grabschmuck ist spätestens vier 
Wochen nach der Beisetzung bzw. nach der Niederlegung 
zu entfernen. Die Gemeinde ist berechtigt, nicht entfernten 
Grabschmuck nach Ablauf der Frist ohne weitere Ankündi-
gung zu beseitigen und zu entsorgen.  

(7) Auf dem Bergfriedhof ist ein nicht in einzelne Grabplätze 
unterteiltes Grabfeld für anonyme Urnenbeisetzungen 
ausgewiesen. Für die in diesem Grabfeld beigesetzten Ur-
nen dürfen keine Grabmale errichtet oder Bepflanzungen 
vorgenommen werden. Die Urnen werden so beigesetzt, 
dass sie während der gesamten Ruhezeit wieder auffindbar 
sind.  

 

§ 4 

§ 20 der Friedhofssatzung wird wie folgt geändert: 

§ 20 

Entfernung 
 

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattung dürfen vor Ablauf 
der Ruhezeit oder das Nutzungsrecht nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Gemeinde von der Grabstätte 
entfernt werden.  

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die 
Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen zu entfer-
nen wird diese Verpflichtung trotz schriftlicher Aufforde-
rung der Gemeinde innerhalb einer jeweils festzusetzen 
angemessenen Frist nicht erfüllt. So kann die Gemeinde die 
Grabmale und die sonstigen Grabausstattung im Wege der 
Ersatzvornahme nach dem Landesverwaltungvollstre-
ckungsgesetz selbst entfernen. § 19 Abs. 2 Satz 4 ist ent-
sprechend anwendbar.  

(3) Unbeschadet des § 8 kann die/der Nutzungsberechtigte ei-
ner Grabstätte, deren bisherige Ruhezeit nach altem Recht 
noch 25 Jahre beträgt, vor Ablauf dieser Ruhezeit die Ent-
fernung von Grabmalen, Einfassungen oder sonstiger Gra-
bausstattung veranlassen; die tatsächliche Beendigung der 

Nutzungsrechte richtet sich weiterhin nach der jeweiligen 
Ruhezeit. Die Kosten für Entfernungsarbeiten und erforder-
liche Beseitigungsmaßnahmen trägt die/der Nutzungsbe-
rechtigte. Ein Abräumen die zur vorzeitigen Beendigung 
der Ruhestätte führen würden, sind vor Ablauf der gelten-
den Ruhezeit unzulässig Eine Erstattung bereits gezahlter 
Entgelte oder Gebühren für das Nutzungsrecht erfolgt 
durch die Gemeinde nicht.  

 

§ 4 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft.  
 

Hinweis:  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formfehlern 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung der Gemeinde gegenüber gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  
 
Bernau im Schwarzwald, den 22.04.2026 
 
Alexander Schönemann, Bürgermeister 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Satzung zur Änderung der Satzung 

 

über die Erhebung von Gebühren im 
 

Bestattungswesen 
 

- Bestattungsgebührenordnung - 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden – 
Württemberg und der §§ 2, 8 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden - Württemberg, jeweils 
neueste Fassung, wird die Satzung über die Erhebung von 
Gebühren im Bestattungswesen (-Bestattungs-gebühren-
ordnung-) vom  05.  Dezember 2011, Satzung vom 16.  Mai 
2022, durch Beschluss des Gemeinderats am 20 April 2026 wie 
folgt geändert: 
 

§  1 
 

§  6  Benutzungsgebühren 
 

Es wird erhoben 
 

           E u r o 
1.) Für die Bestattung (Ausheben des Grabes) 

 

 1.1 von Erwachsenen       440,00 
 1.2 von Kindern       220,00 
 1.3 von Tot- und Fehlgeburten     100,00 
 

2.) die Beisetzung von Aschen und Urne in ein 
Urnenstelen-Fach 

 2.1 regelmäßig       220,00 
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3.) Für die Überlassung einer Einzelgrabstätte    Euro 
 3.1 für Erwachsene d. Laufzeit von 20 Jahren      520,00 
 3.2 für Kinder  f. d. Laufzeit von 15 Jahren            250,00 
 

4.) Für die Überlassung einer Doppelgrabstätte 
 4.1 für Erwachsene f. d. Laufzeit von 20 Jahren 1.050,00 
 

5.) Für die Überlassung eines Urnengrabes 
 5.1 regelmäßig f. d. Laufzeit von 15 Jahren          375,00 
 

6.) Für die Überlassung eines Urnengrabes Anonym 
 6.1regelmäßig f. d. Laufzeit von 15 Jahren           187,50 
 

7.) Für die Überlassung eines Urnenstelen-Faches 
 7.1 regelmäßig f. d. Laufzeit von 15 Jahren 940,00 
 

8.) Für die Überlassung eines Baumbestattung Urnengrabes 
 8.1 regelmäßig f. d. Laufzeit von 15 Jahren          880,00 
 

9.) Für ortsfremde Personen erhöhen sich die 
Benutzungsgebühren  
nach § 6 Abs. 3 – 7 um                    %   100,00 
 

10.) für die Verleihung besonderer Grabnutzungsrechte 
 

 10.1 die Verlängerung einer Nutzungsperiode für die 
 Zeit von mindestens 5 Jahren  
 Doppelgrabstätte für Erwachsene pro Jahr             42,00 
 10.2 Einzelgrabstätte für Erwachsene pro Jahr       21,00 
 10.3 Urnengrabstätte pro Jahr               25,00 
 10.4 Urnenstelen – Fach, pro Jahr               63,00 
 10.5 Baumbestattung, Urnengrab, pro Jahr            59,00 
 10.6 für ortsfremde Personen beträgt der  
 Zuschlag                                     % 100,00 
 

Für eine davon abweichende Verlängerungsdauer anteilig nach 
dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur Verlängerungsdauer. 
Angefangene Monate werden voll berechnet.    
 

11.) Für sonstige Leistungen 
 

 11.1 für die Gestellung von Trägern je Mann         44,00 
 11.2 Benutzung der Leichenzelle je angefangener Tag, 
 pauschal                 40,00 
 Für Ortsfremde je angefangener Tag, pauschal     60,00 
 11.3 Aufbewahrung von Urnen in der Leichenhalle bis 
 zur Bestattung, je angefangener Tag              11,00 
 11.4 für die Ausschmückung der Grabstätte          55,00 
 11.5 für die Mithilfe bei der Sektion, je Hilfskraft und 
 Stunde                 65,00 
 11.6 für das Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen 
 von Leichen, Gebeinen oder Urnen, je Hilfskraft und 
 Stunde                  65,00 
 11.7 Ein Zuschlag zu 8.5 und 8.6 in besonders er-
 schwerten Fällen je                            %      100,00 
 11.8 Beisetzung der von auswärts überführten  
 Gebeine                           300,00 
 11.9 Bereitstellung der Aussegnungshalle bei Urnen-
 bestattung                              55,00 
 11.10 Ortspolizeiliche Bescheinigung zur Erlangung 
 der Genehmigung zur Feuerbestattung               11,00 
 11.11 für die Beerdigung und Leistungen, die Samstag 
 und Sonntag entstehen, sowie für Überstunden  
 erfolgt ein Zuschlag von                    %     50,00 
 11.12 für alle sonstigen nicht genannten Leistungen 
 ist die Gemeinde berechtigt, den Ersatz der 
 Selbstkosten zu verlangen  
 

§ 2 
 

Inkrafttreten: 
 
Die Satzungsänderung tritt am 01.05.2026 in Kraft.  Im Übrigen 
behält die Satzung über die die Satzung über die Erhebung von 
Gebühren im Bestattungswesen, Bestattungsgebühren-
ordnung, vom 05.  Dezember 2011, 16.  Mai 2022 ihre 
Gültigkeit.   
 
Hinweis über die Heilung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden  -  
Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach  §  4  Abs. 4 der 
Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
Bernau im Schwarzwald geltend gemacht worden ist;  der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,  ist zu 
bezeichnen.  Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  
 
 
Bernau im Schwarzwald, den 20.04.2026  
 
 
Alexander  Schönemann 
Bürgermeister 
 

 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Öffentliche Auslegung der Abschusspläne für die Jagdbogen 
auf Gemarkung Bernau im Schwarzwald 

 
Die für die Jagdbogen der Gemeinde Bernau im Schwarzwald 
aufgestellten Abschusspläne liegen in der Zeit vom  
 

Montag, den 04.05.2026 bis 

einschließlich Montag, den 11.05.2026 

im Rathaus Bernau im Schwarzwald, Innerlehen. 

Rathausstraße 18, 

während der üblichen Dienststunden 

 
aus. 
 
Einwendungen können durch die Jagdgenossen während die-
ser Zeit vorgetragen werden. 
 
 
Bernau im Schwarzwald, den 22.04.2026 
 
 
Alexander Schönemann, Bürgermeister 
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…DIE GEMEINDE SUCHT… 

 
 
 

Rentensprechtag  
 
 

 

Am 8. Mai bietet Herr Gerhard Bauer von 8.00 – 12.00 Uhr 
einen Rentensprechtag im Rathaus / Zimmer 5 an.  
Wichtig: Bitte bringen Sie zum Beratungsgespräch ihre aktuelle 
Rentenauskunft und NICHT Ihre Renteninformation mit. Zur 
Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an  
Frau Stefanie Ganter unter den u.g. Kontaktdaten.  
Tel.: 07675 1600 15  
Mail: verwaltung@bernau-schwarzwald.de 
 
 
 
 

 

 

      
 
Aufs Rad, los geht’s: 21 Tage STADTRADELN  
vom 13. Juni bis zum 03. Juli 2026 
 
Mach mit - Teamgeist, frische Luft und Klimaschutz in einem! 
Beim Wettbewerb des Klima-Bündnis, gefördert in Baden-Würt-
temberg durch die Landesinitiative RadKULTUR, geht es darum, 
in 21 aufeinanderfolgenden Tagen möglichst viele Kilometer 
CO2-frei mit dem Fahrrad oder Pedelec zu sammeln. Melde dich 
an und radle drei Wochen lang für Gesundheit und Klima. 
Wir sind wieder dabei!  
Auch dieses Jahr nimmt die Gemeinde Bernau im Schwarzwald 
wieder am bundesweiten STADTRADELN teil. 
Nutze die Aktionswochen vom 13.06. bis 03.07.2026. 
Sammle gemeinsam mit Freundinnen, Freunden, Vereinskame-
raden und Kameradinnen oder Kolleginnen und Kollegen Kilome-
ter, vermeide CO2 und bleib fit. 
Steig aufs Rad, genieße die Bewegung  - und tue gleichzeitig et-
was Gutes für dich und die Umwelt. 
Praktisch! 
Mit der kostenlosen STADTRADELN-App kannst du deine Touren 
per GPS aufzeichnen und die Kilometer direkt deinem Team und 
deiner Kommune gutschreiben. So behältst du deine Fortschritte 
und das gemeinsame Ziel immer im Blick. 
Jetzt anmelden und mitradeln! 
Informationen und Registrierung unter: 
www.stadtradeln.de/anmelden 
 
Ansprechpartnerin vor Ort ist Stefanie Ganter, zu erreichen un-
ter 07675 1600-15 oder verwaltung@bernau-schwarzwald.de.  
Der bundesweite Auftakt von STADTRADELN 2026 findet am 
1.Mai 2026 in Itzhoe im Kreis Steinburg statt. Wir wünschen al-
len Teilnehmern einen erfolgreichen Start und freuen uns auf 
unseren eigenen Auftakt am 13.6. hier vor Ort, ab dem wir dann 
21 Tage lang fleißig Kilometer für die Gemeinde sammeln kön-
nen. 

 

 

                  

mailto:verwaltung@bernau-schwarzwald.de
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Die Postagentur wechselt die Räumlichkeiten 
 

Die Postagentur zieht in das ehemalige Lesezimmer der Touris-

tinformation um. Daher bleibt die Post am Dienstag, 28. April 

geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns, 

Sie ab dem 29. April zu den gewohnten Öffnungszeiten in den 

neuen Räumlichkeiten willkommen zu heißen. 
 

Die Gemeindeverwaltung / Postagentur 

…INFORMATIONEN AUS DEM LANDRATS-
AMT… 

Deponie Lachengraben am 06.05.2026 
ganztägig geschlossen 

 

Aufgrund eines Betriebsausflugs ist die Deponie Lachengraben 
mit Recyclinghof am Mittwoch, den 06.05.2026 ganztägig ge-
schlossen. Ablademöglichkeiten für die Entsorger von Rest- 
und Biomüll sind jedoch sichergestellt.  
Ab Donnerstag, den 07.05.2026 steht unser Personal wieder 
wie gewohnt für Sie zur Verfügung. 
 
 
Für Landwirte und Landwirtinnen: Boden analysieren und 
aufbauen 
 

• Thema: Boden analysieren und aufbauen — wie man Bo-
denqualität verbessert 

• Wann: Mi., 29. April 2026, 18:00–20:00 

• Wo: Loipenzentrum, 79872 Bernau 

• Referent: Dr. Marcus Schlingmann (LAZBW) 

• Veranstalter: Öko-Netz Baden-Württemberg, Landratsamt 
Waldshut u. a. 

• Kosten: kostenlos; Anmeldung erforderlich per E‑Mail an 
oekonetz-bw@ltz.bwl.de 

• Kontakt: Eva Regel, Tel. 07641 957 890 25 
 
 
Geänderte Öffnungszeiten  
der Kfz-Zulassungsstellen mittwochs 
 

Die Öffnungszeiten der Zulassungsstellen in Waldshut-Tiengen 
und Bad Säckingen werden mittwochs jenen des Landratsam-
tes angepasst. Folglich können die Dienste außer am Mittwoch 
täglich wahrgenommen werden.  
 

Ab dem 22.04.2026 sind die Kfz-Zulassungsstellen in Bad 
Säckingen und Waldshut-Tiengen am Mittwoch komplett ge-
schlossen. Die Schalter sind jeweils geöffnet von  
 

Montag  07:30 - 12:30 
Dienstag  07:30 - 12:30 und 13:30 - 18:00 

Zulassung Bad Säckingen bis 16 Uhr) 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 07:30 - 15:30 
Freitag  07:30 - 12:30 
 

Annahmeschluss an allen Tagen jeweils 30 Minuten vor 
Schließung. Bei hohem Kundenaufkommen ist der 
Annahmeschluss mindestens 60 Minuten vor der Schließung. 
Mittwochs sind die Zulassungsstellen in der Zeit von 8:30 Uhr 

bis 16:30 Uhr telefonisch unter den Nummer 07751 86 2333 
und 07751 86 2357, sowie per E-Mail  
(zulassung-wt@landkreis-waldshut.de und  
zulassung-bs@landkreis-waldshut.de) erreichbar. 
Die Bürgerinnen und Bürger können weiterhin für die 
Zulassungsstelle Bad Säckingen Onlinetermine vereinbaren 
oder bei beiden Zulassungsstellen direkt zu den 
Öffnungszeiten am Schalter vorbeikommen.  
Wir bitten diese Änderung zu beachten. Vielen Dank. 
 
 
Besichtigung der Musterräume des neuen Klinikums 
 

Interessierten an den künftigen Räumen des neuen Klinikums 
Hochrhein bietet das Landratsamt am Montag, den 11. Mai 
2026 einen weiteren Besichtigungstermin in der Gewerbehalle 
in Dogern an. Besucherinnen und Besucher bekommen einen 
Einblick in die künftigen Patientenzimmer, den Empfangsbe-
reich einer Station und in weitere Räume. Sie können sich über 
die Bauweise, Materialien und vieles mehr informieren. Die 
Führung übernimmt Günther Bickel, Bauprojektleiter des Ge-
sundheitsparks Hochrhein. 
 

Wann: Montag, 11. Mai 2026 | 17.30 Uhr – ca. 18.30 Uhr  
Wo: Gewerbehalle 14 (Firma Eckert Logistics), Gewerberstr. 17, 
79804 Dogern Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Rück-
fragen stehen wir gern zur Verfügung. 
 

Kontakt: 
Julia Fohmann-Gerber 
Tel. 07751 86 7404 
E: julia.fohmann-gerber@landkreis-waldshut.de 
 
 
Innovationspreis 2026 Landkreis Waldshut 
 

„Der Landkreis Waldshut hat am 15. April 2026 zum siebten 
Mal den Innovationspreis verliehen. Aus insgesamt 16 Bewer-
bungen wählte eine interdisziplinäre Jury aus Wirtschaft, Poli-
tik und Verwaltung unter der Leitung von Landrat Dr. Martin 
Kistler Projekte aus, die sich durch hohen praktischen Nutzen, 
klare Verbesserungen bestehender Abläufe, beschleunigte 
Prozesse, messbare Ergebnisse und besondere Innovations-
kraft auszeichnen.  
Der Innovationspreis 2026 stand unter dem Thema Digitalisie-
rung und Künstliche Intelligenz. Der 1. Preis ging an die Bucher 
Hydraulics GmbH aus Klettgau-Grießen, der 2. Preis an die Ex-
ligno GmbH aus Wutöschingen und der 3. Preis an die RehaKli-
nikum Bad Säckingen GmbH. Die Veranstaltung hat eindrucks-
voll gezeigt, wie viel Innovationskraft und Zu-
kunftsfähigkeit im Landkreis Waldshut 
steckt. Weitere Informationen sowie die Be-
gleitbroschüre zum Innovationspreis 2026 
finden Sie auf der Internetseite des Landkrei-
ses Waldshut.“ 
 
 
Mehr Altkleider-Container auf den Recyclinghöfen verfügbar 
 

Wegen falscher Nutzung haben die meisten caritativen und ge-
werblichen Betreiber von Altkleider-Containern im Landkreis 
ihre Container abgebaut. Künftig können Altkleider nur noch in 
den verbliebenen Containern, insbesondere auf den Recycling-
höfen, entsorgt werden. Schon im Dezember 2025 hatte der 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises diese 

mailto:zulassung-wt@landkreis-waldshut.de
mailto:zulassung-bs@landkreis-waldshut.de
mailto:julia.fohmann-gerber@landkreis-waldshut.de
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Maßnahme angekündigt. Sie soll dafür sorgen, illegale Müllhal-
den in den Gemeinden zu vermeiden. Um die Menge an Alt-
kleidern aufzufangen, wurde auf den Recyclinghöfen die An-
zahl an Altkleider-Container entsprechend der Kapazitäten vor 
Ort erhöht. Auf den Recyclinghöfen kontrollieren Angestellte 
die Abgabe von Altkleidern.  
 

Allgemeine Regeln für die Anlieferung von Altkleidern: 
• Die Container dürfen nicht überfüllt oder mit  
 unbrauchbaren Altkleidern befüllt werden.  
• Keine Ablage von Altkleidersäcken vor/hinter oder 
 neben den Containern: Sind die Container voll,  
 müs sen die Altkleider wieder mitgenommen und 
zuhause  zwischengelagert werden, bis wieder 
Kapazitäten  
 vorhanden sind.  
• Verschmutzte, zerschlissene, nasse Altkleider sowie 
 Fast-Fashion dürfen nicht in die Altkleidercontainer 
 und müssen über die Restmülltonne entsorgt werden.  
• Wilde Müllablagerungen rund um die Recyclinghöfe 
 werden konsequent ordnungsrechtlich geahndet.  
 

Folgende Alttextilien dürfen angeliefert werden:  
• Saubere noch tragbare Kleidung 
• Lederbekleidung und Pelze 
• Motorrad- und Skibekleidung 
• Saubere noch tragbare Schuhe (paarweise  
 zusammengebunden) 
• Badebekleidung, Badetücher 
• Mützen, Hüte, Handschuhe, Schals 
• Tisch-, Bett- und Haushaltswäsche 
• Taschen und Rucksäcke 
• Schlafsäcke und Wolldecken 
 

Nicht angeliefert werden dürfen: 
• Bekleidung, Accessoires und Kuscheltiere mit fest ein-
 gebauten elektronischen Geräten (Brandgefahr!)  
• Kaputte und verschmutzte Kleidung oder Haushaltstex-
 tilien wie etwa Vorhänge, Bettwäsche oder Putzlappen 
• Einzelne Schuhe. Das gilt auch für Ski- oder  
 Schlittschuhe, Rollschuhe etc. 
• Nasse Kleidung 
• Polsterauflagen, Sitzkissen, Dämmstoffe 
• Kissen und Decken mit Synthetikfüllung 
• Technische Textilien, wie z. B. Schutzanzüge,  
 Taucheranzüge 
• Anderer Müll, z.B. Rest- und Sperrmüll, 
Elektro(nik)schrott, Verbandmaterialien, Zelte und Planen etc. 
Für sie gibt es gesonderte Entsorgungsmöglichkeiten auf den 
Recyclinghöfen. 
 
 
Heimatmuseum Hüsli am Samstag, 9.Mai 2026,  
nur vormittags geöffnet 
 

Das Standesamt der Gemeinde Grafenhausen führt am Nach-
mittag mehrere Trauungen im Hüsli durch. Daher ist das Mu-
seum an diesem Tag nur am Vormittag von 10.00 bis 12.00 Uhr 
geöffnet. 
Wir bitten um Verständnis. 
Heimatmuseum Hüsli 
Reguläre Öffnungszeiten: Dienstag 13.30 Uhr - 17.00 Uhr 
Mittwoch bis Sonntag 10.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 
17.00 Uhr 

Eintrittspreise: Erwachsene 3,00 € / mit Kurkarte 2,50 €, Kinder 
1,50 € 
Kontakt: Heimatmuseum Hüsli, 79865 Grafenhausen-Rothaus, 
Tel. 07748/212 Website: hüsli-museum.de 

…INFORMATIONEN UND WISSENSWERTES… 

Saisonstart für die Naturpark-Märkte 2026 
 

Am 2. Mai 2026 beginnt die Marktsaison im Südschwarzwald. 
Den Auftakt bildet Hausen im Wiesental,  

Alle Termine und weitere Informationen finden 
sich auf: www.naturpark-maerkte.de oder über 
den QR-Code 
 
 
Wie vererbt man richtig? 
Montag, 27.04.2026 um 18.30 Uhr 
Hotel Klosterhof, am Kurgarten 9, 79837 St. Blasien 
Dagmar Kaiser BGV Versicherung  
Tel: +49 170 1451173 
 
 
Friedas Gartencafé (offenes Angebot für pflegende Angehö-
rige und Menschen mit Vergesslichkeit/Beeinträchtigungen) 
 

Was: Offenes Gartencafé für Begegnung, Atempause und 
Austausch (insbesondere für pflegende Angehörige und 
Menschen mit Vergesslichkeit/Beeinträchtigungen) 
Termin: Sonntag, 26.04.2026, 15:00–17:00 Uhr (Treffpunkt für 
das Betreuungsteam eine Stunde vorher, 14:00). 
Ort: Stoll VITA Stiftung, Brückenstr. 15, 79761 Waldshut 
(Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, im Garten oder 
in den Innenräumen). 
Angebot: Offener Treff mit Kaffeezeit, Begrüßung betroffener 
Gäste durch das Team; findet dieses Jahr regelmäßig in 
Waldshut statt. 
Weitere Informationen: Lokale Allianz Mit-einander Hochrhein 
http://mit-einander-hochrhein.de 
 
 
 

Neue Kurse im April/Mai 
 

Workshop: Seidenmalen ab 6 Jahren Samstag, 25. April 2026, 
14-16 Uhr, St.-Fridolin-Straße 17, Häusern 
Ätherische Öle im Alltag Montag, 27. April 2026, 18-19.30 Uhr, 
Rathaussaal, St.-Blasier-Str. 2, Todtmoos 
Resilienz – spielerisch leicht zurück zu innerer Balance und 
Stärke Dienstag, 28. April 2026, 18.30 bis 20 Uhr,  
Lesezimmer, Kur- und Sporthaus, Spitzacker 1, Häusern 
Artgerechte Ernährung und (alternative) Heilmethoden für 
Hunde und Katzen Dienstag, 28. April 2026, 18.30 bis 20 Uhr, 
Rudolf-Eberle-Saal, Am Kurgarten 1, St. Blasien 
Häkeln für Anfänger ab 7 Jahren freitags, 16-18 Uhr, 3x, ab 08. 
Mai 2026, St.-Fridolin-Str. 17, Häusern 
Handywechsel vorbereiten bevor etwas schief geht 
Freitag, 29. Mai 2026, 14-17 Uhr, Rudolf-Eberle-Saal,  
Am Kurgarten 1, St. Blasien 
Kontakt und Anmeldung: VHS Raumschaft St. Blasien  

http://www.naturpark-maerkte.de/
http://mit-einander-hochrhein.de/
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Stefanie Winkler 07672-414-46 vhs@stblasien.de  
Mehr Informationen und vollständiges Programm  
www.vhs-stblasien.de 

…HANS-THOMA-GRUNDSCHULE BERNAU… 

 

…KIRCHLISCHE NACHRICHTEN… 

 

Katholische Pfarrkirche  

St. Johann Bernau 
 

 

Sonntag, 26.04. 10.00 Uhr  Sonntagsmesse 
 
 

 
Evangelische Kirchengemeinde St. Blasien  
 

 

Samstag, 25.04.2026 um 14.30 Uhr 
Konfirmation in der Christuskirche mit Diakon Jürgen Bendig 
und Pfarrerin Lisa Rudzki 
Sonntag 26.04.2026 um 10.30 Uhr 
Konfirmation in der Christuskirche mit Diakon Jürgen Bendig 
und Pfarrerin Lisa Rudzki 
10.30 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin Kuhn in Höchen-
schwand 

Sonntag, 03.05.2026 um 10.30 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl mit Prädikant Lohrer 
Veranstaltungen: 
Donnerstag, 30.04.2026 um 09.45 Uhr 
Offener Treff für Kinder bis 3 Jahre mit Eltern  
Das Pfarramtsbüro ist i.d.R. donnerstags von 9-12 Uhr besetzt 
Tel. 07672 – 906009, Email: st.blasien@kbz.ekiba.de. 
 
 
Pfarrkirche Görwihl – HAGIOS – gesungenes Friedensgebet  
 

mit Liedern von Helga Burggraben die zum Innehalten, Mitsin-
gen und Kraftschöpfen einladen.  
Herzliche Einladung zum Hagios-Lieder-Singen mit Rosemarie 
Jensen und Peter Szczotok am Klavier, Sonntag, 26.04, 17 Uhr 
bis 18.30 Uhr Pfarrkirche Görwhil 
 
 

Bildungszentrum Waldshut 
 

Eisenbahnstr. 29 | 79761 Waldshut-Tiengen 
Anmeldung unter: www.bildungszentrum-waldshut.de   
Informationen per Telefon:  07751 8314-500 per  
Mail:  info@bildungszentrum-waldshut.de 
 
 

...VEREINSMITTEILUNGEN… 

 FC Bernau 1955 e.V. (www.fcbernau.de) 
 
 

Spielergebnisse 
Die Spielergebnisse und Torschützen können auf der Home-
page des FC Bernau oder unter fussball.de eingesehen werden. 

 

Spielankündigung 
Sa. 25.04.26 
10:00 Uhr, F-Junioren Turnier, Sportplatz Gündelwangen 
12:30 Uhr, G-Junioren Turnier, Sportplatz Gündelwangen 
14:00 Uhr, E-Junioren Turnier, Sportplatz Ewattingen 
16:00 Uhr, B-Junioren Kreisliga, Sportplatz Pfohren 

SG Pfohren 2 – FC Bernau 

16:00 Uhr, C-Junioren Kreisliga, Sportplatz Bernau 

FC Bernau – SG Löffingen 

So. 26.04.26 
13:15 Uhr, Herren Kreisliga C, Sportplatz Bernau 

FC Bernau 2 – SV Döggingen 2 

15:00 Uhr, Herren Kreisliga B, Sportplatz Bernau 

FC Bernau – SV Döggingen 

16:00 Uhr, Frauen Bezirksliga, Sportplatz Dettighofen 

SG Dettighofen-Lottstetten – FC Bernau 

Mo. 27.04.26 
18:00 Uhr, C-Junioren Kreisliga, Sportplatz Bernau 

FC Bernau – SG St. Märgen St. Peter (9er)  

Mi. 29.04.26 
19:00 Uhr, B-Junioren Kreisliga, Sportplatz St. Peter 

SG St. Märgen St. Peter – FC Bernau 

19:30 Uhr, Herren Kreisliga C, Sportplatz Öfingen 

SG Oberbaldingen/Öfingen 2 – FC Bernau 2 

http://www.bildungszentrum-waldshut.de/
mailto:info@bildungszentrum-waldshut.de
http://www.fcbernau.de/
http://fussball.de/
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ALTEISENSAMMLUNG 
25.04.2026 

08.00 – 13:00 Uhr 
 
Es wird ein Container am Bauhof stehen. Wir werden das Alt-
eisen wie gewohnt in jedem Ortsteil abholen und bitten es bis 
spätestens 08.00 Uhr an der Straße bereit zu stellen. Eine An-
lieferung ist von 09.30 bis 13.00 Uhr möglich. Bei Fragen mel-
det euch bei Timo Burgert unter folgender Telefonnummer: 
0152 04328816. 
Von der Annahme ausgeschlossen sind: 
• Acetylen Flaschen 
• Druckbehälter für Gas, Sauerstoff, Propan, Chlor usw. 
• Aerosol-Dosen 
• PCB ölgefüllte Transformatoren, Radiatoren, Kondensatoren 
• PCB ölgefüllte Schalter, Schaltteile und Baugruppen aus dem 
Nieder- und Hochspannungsbereich 
• PU-Schaum und KMF behaftete Materialien  
• Elektro-Nachtspeicher, Elektro-Speicher Öfen, Shamotte-
steine 
• Ölgefüllte Kompressoren von Kühlgeräten 
• Ölgefüllte oder nicht restentleerte Tanks, Fässer 
• Sprengkörper, Sprengstoff, Millitärschrott, Munition, Schrott 
aus delaborierter Munition. 
• Radioaktiver Schrott 
• Schrott mit Restflüssigkeiten 
• Eternithaltiges Material 
• Gasentladungslampen 
• Tresore 
• Autobatterien  
Für alles andere sind wir euch sehr dankbar. 
Eure Schniidesl  
 

 

„Mittagstisch“ 
mit dem Frauenverein Bernau e.V. 

 

Gemeinsam 
 

 
 

 
 

Für alle die sonst allein am Tisch sitzen  

und alle Senioren 
 

 am Mittwoch, den 29. April 

sind wir im   

„Schwarzwaldhaus“ 

zum Mittagessen! 
 

Beginn ist um 12.00 Uhr 
 

Das Angebot ist unabhängig von einer Mitglied-

schaft in unserem Verein. 

Wir freuen uns über rege Beteiligung,  

Neuzugänge sind herzlich willkommen. 
 

Um planen zu können bitten wir um Anmeldung 

bis Dienstag 17:00 Uhr bei 

Karin Franz, Tel. 92 22 79 (gerne AB) 

 
TC Bernau  
 

Liebe Mitglieder, liebe Tennisfreunde,  
zu unserer diesjährigen Generalversammlung laden wir Euch 
herzlich ein. Sie findet am Mittwoch, 6. Mai um 19 Uhr im Ho-
tel Rössle statt. Auf der Tagesordnung stehen die üblichen Re-
gularien, inkl. Wahlen der gesamten Vorstandschaft. Aktuelles 
findet ihr  
auch auf unserer Homepage www.tc-bernau.com.  
Wir freuen uns auf Euch. 
 
 
SCHWARZWALDVEREIN (www.swv-bernau.de) 
 

Wanderprogramm 
Am Mittwoch, 29. April, führt Irmgard Baur (07675/1320) auf 
den Spuren der Hirtenbuben. Die Wanderung findet zusam-
men mit dem Ortsverein Häusern statt. Treffpunkt zur Bildung 
von Fahrgemeinschaften ist um 13.30 Uhr bei der Firma 
Schmid-Volk im Gewerbegebiet Weierle. 
 

Am selben Tag findet auch eine Seniorenwanderung mit Heide 
Hornung statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr. Auskunft unter 
07675/1200 oder 0172/78 37 15 2. 
 
 
Konzert für Kinder: Am Sonntag, 10. Mai 2026, 11:00 Uhr, 
Feldberghalle Altglashütten. "Mit den Trollen rollen" 
Musikalische Märchenreise um Peer Gynt – mit Auszügen aus 
Griegs Peer Gynt Suite Nr. 1. Erzählerin: Dorle Harrison. Mitwir-
kende: Vororchester (Leitung Alexandra Stumpf), Solistin Ezgi 
Gizem Karakas (Auszüge aus Strauss’ Hornkonzert + Kinder-
horn zum Ausprobieren), Leitung Olaf Nießing. Eintritt frei, 
Spenden willkommen.  
Veranstalter: Sinfonisches Orchester Hochschwarzwald e.V. 
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…HANS-THOMA-KUNSTMUSEUM… 

…APOTHEKEN NOTDIENST… 

Der Notdienst beginnt um 08:30 Uhr und endet am darauffol-
genden Tag um 08.30 Uhr 
Freitag, 24.04.2026 Münster-Apotheke Neustadt, Scheuer-
lenstr. 20, 79822 Titisee-Neustadt Tel.: 07651 - 92 26 60 
Samstag, 25.04.2026 Bären-Apotheke, Brückenstr. 7, 79761 
Waldshut-Tiengen Tel.: 07751 - 9 18 42 33 
Sonntag, 26.04.2026 Adler-Apotheke Brennet  
Basler Str. 18 - 20, 79664 Wehr Tel.: 07761 - 89 79 
Montag, 27.04.2026 Sonnen-Apotheke Wutöschingen  

Hauptstr. 26, 79793 Wutöschingen Tel.: 07746 - 9 29 30 90 
Dienstag, 28.04.2026 Schwarzwald-Apotheke Todtnau  
Friedrichstr. 1, 79674 Todtnau Tel.: 07671 - 89 93 
Mittwoch, 29.04.2026 Marien-Apotheke Ühlingen  
Hauptstr. 14, 79777 Ühlingen-Birkendorf Tel.: 07743 - 2 08 
Donnerstag, 30.04.2026 Hotzenwald-Apotheke Rickenbach 
Kirchstr. 13, 79736 Rickenbach Tel.: 07765 - 6 88 
Freitag, 01.05.2026 Belchen-Apotheke Schönau Friedrichstr. 
24 A, 79677 Schönau im Schwarzwald Tel.: 07673 - 91 81 40 
Änderungen vorbehalten, Information unter: www.lak-bw.de 

 

…ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS… 

…ANZEIGEN… 

 
 

 
 

SUCHEN WOHNMOBIL STELLPLATZ 
Ab August suchen wir für unseren Fiat Ducato ganzjährig 
einen Stellplatz in Bernau oder Umgebung; möglichst 
überdacht (Höhe: 2,70 Breite: 2,10 Länge: 6,40m) 
 

Alexander und Katrin Korn  
Email:katrin.korn@outlook.com oder Tel. 07675-9292649 

http://www.lak-bw.de/
mailto:katrin.korn@outlook.com


 
Freitag, 24.04.2026| 10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer die Zukunft bestimmen will, 
muss die Gegenwart verändern. 

 
George Orwell 
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…WICHTIGE RUFNUMMERN, BEREITSCHAFTSDIENST UND MÜLLKALENDER 
 

Rathaus Bernau  

Rathausstraße 18 79872 Bernau im Schwarzwald 
Verwaltung:  
Öffnungszeiten und telefonische Erreichbarkeit 
Montag bis Freitag: 09:00-12:00 Uhr 
Donnerstagnachmittag: 14:00-18:00 Uhr 

Zusätzliche Terminvereinbarung außerhalb dieser 
Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung möglich! 

Zentrale / Telefonansage 07675 1600-0 

Bauhof 07675 9296980 

Bauhofleiter mobil 0172 9166353 

Wassermeister 07675 843 

Kläranlage 07675 1422 

Postagentur im Rathaus  

Öffnungszeiten und Telefon 07675 1600-18 

Mo., Di., Mi. und Fr. von 9-12 Uhr,  
Do. Nachmittag von 15-18 Uhr Do. vormittags geschlossen 

Samstag von 10-11 Uhr  

Tourist Information  

Öffnungszeiten und Telefon 07675 1600-30 

Mo. Di. Do. Fr. von 9-12 Uhr / Mo., Do., Fr. von 14-17 Uhr 

mittwochs geschlossen 

Museen  

Hans-Thoma-Kunstmuseum   

Öffnungszeiten & Telefon  07675 1600-40 

Mittwoch bis Freitag 10:30 Uhr -12:00 Uhr & 14:00-17:00 
Uhr Samstag und Sonntag: 11.30-17.00 Uhr 

Resenhof / Forum erlebnis:holz   

Öffnungszeiten & Telefon 07675 1600-40 

Mittwoch bis Sonntag: 14:00-17:00 Uhr  

Soziale Einrichtungen  

Blinden- und Sehbehinderten e.V. 07703 7973 

Caritasverband Hochrhein 07751 80110 

Diakonisches Werk Hochrhein 07751 83040 

EUTB Ergänzende unabhängige  
Teilhabeberatung Fr. Ebner  

0151 14125088 

Familienpflege Dorfhelferinnen 07741 966053 

Hausnotruf Caritasverband 0176 18011161 

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 08000 16016 

IBB Stelle Waldshut 07751 9151110 

KISS Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfe im Landkreis Waldshut 
Verzeichnis aller Selbsthilfegruppe 
selbsthilfe@landkreis-waldshut.de 

 
 
 

07751 86-5133 

Landratsamt WT Jugendamt 07751 86-0 

Lebenshilfe Südschwarzwald e.V. 07741 9699524 

Palliativnetzwerk Tiengen 07741 
96565698 

Schwangerschaftsberatung / Konflikt 07751 898237 

Selbsthilfegruppe Alkohol St. Blasien 07672 1882 

Selbsthilfegruppe / Jugendliche  0151 53391665 

Sozialstation St. Blasien 07672 2145 

Telefonseelsorge 0800 1110111 

VdK Sozialrechtschutz gGmbH 07741 9698730 

Notrufnummern  

Rettungsdienst / Feuerwehr und  
Bergwacht 

 
112 

Polizei 110 

Polizeiposten St. Blasien 07672 922280 

Polizeirevier Bad Säckingen 07761 9340 

Gift Notruf 0761 19240 

Notfallversorgung im Spital Waldshut 
Erreichbarkeit 24 Stunden  

 
07751 85-0 

Bereitschaftsdienst   

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 0761 12012000 

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 0171 7355612 

Apotheken Notdienst Kurzwahl 22833 

Energiedienst Störungsnummer 0800 9218180 

Naturenergie Rheinfelden 07623 921200 

Kindergarten & Schule  

Kindergarten St. Franziskus 07675 312 

Hans-Thoma-Grundschule 07675 205 

Tierschutzverein   

Tierheim Im Steinatal 2, 79761 WT 07741 684033 

Tiernotruf (kostenlose Rufnummer) 0800 111151 

Tierkrematorium Remetschwiel  

Erreichbarkeit 24 Stunden 0151 50768502 

IKK Sprechtag im Rathaus Bernau 

Immer mittwochs in der 2. und 4. Woche des Monats  
(nicht in den Ferien) im Sitzungszimmer des Rathauses von 
09.30-10.30 Uhr. Nächster Termin: 13.05.2026 
Frau Bellal  kostenlose Servicehotline Tel.: 0800 45 51 111 

Müllkalender 

Nächster Abfuhrtermin: Biomüll am Montag, 27.04.2026 

Vorankündigung: 
  

Restmüll Montag 04.05.2026 

Gelber Sack Freitag 08.05.2026 

Blaue Tonne Freitag 22.05.2026 

 

Impressum  
 

Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Bernau im Schwarzwald 
erscheint wöchentlich freitags und wird an alle erreichba-
ren Haushalte in Bernau kostenlos verteilt. 

Herausgeber:  
Gemeindeverwaltung Bernau, Rathausstraße 18,  
79872 Bernau im Schwarzwald 

Verantwortlich für den amtlichen Teil:  
Bürgermeister Alexander Schönemann o.V.i.A. 

Für den Anzeigenteil: Gisela Szkwarek / Bitte senden Sie 
Ihre Anzeige an folgende  
E-Mail-Adresse: poststelle@bernau-schwarzwald.de 
Redaktionsschluss: montags 17 Uhr 

Für den touristischen Teil:  
Tourist-Information 

Verantwortlich für die Kirchen- & Vereinsmitteilungen:  
Die jeweilige Kirche bzw. die Vereine (Vorsitzende) 

mailto:poststelle@bernau-schwarzwald.de
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Tourist-Information 

TOURISMUS 

...VERANSTALTUNGEN… 

Dienstag, 28. April  
14 Uhr: Zauberwaldführung mit Irmgard Baur. Dauer ca. 
2- 2,5 Std., ab 2 Personen. Treffpunkt: Pavillon beim 
Beerewibli (Beerenfrau) am Parkplatz des Zauberwalds, 
Ortsteil Oberlehen. Anmeldung bis 10 Uhr am Tag der 
Führung bei der Tourist-Info. Kostenlos für Gäste mit 
der Bernauer Gästekarte und für Einheimische! 
Ansonsten 3€ p.P. / Familientarif: 6€. 
 
Mittwoch, 29. April 
13:30 Uhr: Wanderung mit dem Schwarzwaldverein 
Bernau e.V., „Auf den Spuren der Hirtenbuben – 
Gemeinsame Wanderung mit dem OV Häusern“.  
Treffpunkt ist am Parkplatz der Fa. Schmid-Volk im 
Gewerbegebiet Weierle (Fahrgemeinschaften). 
Informationen erhalten Sie direkt bei 
Wanderführerin Irmgard Baur, Tel: 07675-1320.  
 
14:00 Uhr: Seniorenwanderung mit dem 
Schwarzwaldverein mit Treffpunkt am Sportplatz 
Spitzenberg. Infos zur Wanderung erhalten Sie bei 
Heide Hornung, Tel. 07675-1200 oder 0172-7837152. 

 
Donnerstag, 30. April 
10:00 Uhr: Geführte Wanderung im Bernauer Hochtal 
„auf dem Kaiserberg“ mit Irmgard Baur. Herrliche 
Weitsicht bis zu den Alpen erwartet Sie bei dieser ca. 3-
stündige Wanderung.  
Treffpunkt: Wanderparkplatz Spitzenberg. Anmeldung 
über die Tourist-Info telefonisch 07675-160030 oder per 
Mail: tourist-information@bernau-schwarzwald.de 
 
20:30 Uhr: „Glow in the may – Moorloch Neon Night“, im 
Moorloch, veranstaltet von der Narrenzunft Schniidesl 
e.V. Sei dabei und tanze in den Mai. 
 
Freitag, 1. Mai 
08:00 Uhr: Traditionelles Maiblasen der Bernauer 
Musikvereine – wir heißen den Mai herzlich 
willkommen. 
Der Musikverein-Trachtenkapelle Bernau-Außertal 
musiziert im Ortsteil Kaiserhaus und der Musikverein 
Bernau marschiert durch die Ortsteile Hof, Goldbach 
und Poche.  

…BETRIEBSFERIEN DER HÜTTEN… 

Krunkelbachhütte:  bis einschl. 30. April.  

 

...BERNAUER MUSEEN... 

Hans-Thoma-Kunstmuseum, Ortsteil Innerlehen:   
Hans Thoma-Dauerausstellung 
Karl Hauptmann-Dauerausstellung 
Hans-Thoma-Preisträger- Ausstellung 
 

Neue Ausstellung: Bjarne Geiges, Fotograf aus dem 
Schwarzwald mit "Öbbis zum luege - LichtBilder". Die 
Ausstellung ist bis 10. Mai zu sehen.  
Vorschau: Klassisches Konzert „SaitZungen“ mit 
Marlene Adam und Beata Michnik am Sonntag, 3. Mai 
ab 11 Uhr im Hans-Thoma-Kunstmuseum. Der Eintritt 
ist frei, angemessene Spenden sind erwünscht.  
 

Öffnungszeiten Hans-Thoma-Museum:  
Mi bis Fr von 10.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17 
Uhr. Sa, So, Feiertag von 11.30 Uhr bis 17 Uhr.  
 

Öffnungszeiten Heimatmuseum Resenhof und  
Forum erlebnis:holz, Ortsteil Oberlehen:  
Immer mittwochs und sonntags von 14-17 Uhr. 

…RADRÄTSELN IN BERNAU & 
MENZENSCHWAND… 

Gemeinsam mit Berggeheimnis und Original 
Landreisen bieten wir eine besondere 25 km Outdoor-
Escape-Erlebnisradtour durch Bernau und 
Menzenschwand an, die Natur, Kultur und Rätselspaß 
verbindet.  
Start und Ziel: Tourist-Information Bernau. Weitere 
Informationen zu Ablauf, Preisen und Buchung findet 
ihr auf der Bernau-Homepage https://www.bernau-
schwarzwald.de 

…TERMINVORSCHAU… 

Samstag, 9. und Sonntag, 10. Mai: Die Hans-Thoma-
Bühne präsentiert „EIN HOF VOLLER NARREN“. 
Alemanisches Mundarttheater in 3 Akten von Winnie 
Abel im Kurhaus, Ortsteil Innerlehen.  Samstag beginnt 
das Theater  um 20 Uhr und Sonntag bereits um 19:30 
Uhr. 
Der Kartenvorverkauf ist an diesem Samstag, 25. April 
von 10-11 Uhr im Eingangsbereich des Rathauses.  
Kosten: Erwachsene 8 €, Kinder 5 €. 
Wir wünschen viel Spaß. 
 
Samstag, 23. Mai um 20:15 Uhr: Pfingst-Doppelkonzert 
des Musikvereins-Trachtenkapelle Bernau-Außertal, 
gemeinsam mit dem Musikverein Urberg. 


